
garn, Uöheim, Dalmatien, Kroatien, Nlavo- 
nien, M n ig in , Wrz- Werzogin zu Desterreich, 
Werzogin zu Burgund, zu Wrabafld, zu Weiland, 
zu Meyer, zu Wärmen, zu Wrain, zu Wanrua, 
zu Uarma und Uiaeenza, zu Wimburg, zu Um 
zenburg, zu Meldern, zu Mürtemberg, Wber-und 
Weder-Schlesien, Mürflin zu Wchwaben, und 
Niebenbürgen, Warggräfin des Weil. Mömischen 
Meichs, zu Burgau, zu Währen, Wber-und Mie- 
der«Uaußnitz, gefürstete Gräfin zu Wabspurg, 
Zu Mandern, zu Uyrol, zu W firt, zu Wyburg, 
zu Kortz, zu Bradisea, und zu Wrrois, Uand»
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Wrafiri in Ulsaß, B M n  zu Mamm, Krau auf 
der Windischen March,, zu Worrenau, zu Malinö, 
und zu Wecheln, Werzogm zu Uothringen und 
Narr, WroßMerzogtn zu Toscana.

Entbieten allen und jeden Unseren Treu-gehorsamsten
Ständen/ Inwohnern und Unterthanen/ was Würde / Standes/ 
und AmtS / oder Wesens / die in Unseren gesamten Deutschen Erb. 
Landen seynd / Unsere Kaiser!. König!. Gnade / und alles Gutes / 
und geben euch hiemit samt und sonders gnädigst zu vernehmen: Daß/ 
obwvkn bishero in gesamt Unseren Erb. Landen vielfältig. und ver. 
schiedene verschärfte Verordnungen/ um dem so sehr in Schwung ge. 
henden schädlichen velertions.Ube! zu steueren/ und die Landes'In. 
wohnere hierdurch von Verhcelung derer Ve5erteu8 Unserer Kaiser!. 
König!. Trouppen abzuhalten/ erlassen worden/ W ir gleichwolen aus 
denen von Unseren Landes. Stellen seithero eingelangten allerunter, 
thänigsten Berichten höchst.mißfällig wahrgenommen/ daß weder die 
dabey ausgesetzte Remunersrion,. noch die für die Aufbringung deren 
Ausreiffern bestimmte isgiien/ noch agch die auf die hierinfalls sich 
geäußerteLonnivenr gelegte Strassen vermögend gewesen / den darunter 
waltenden heilsamen Zweck zu erreichen/ sondern die meineidige Flücht, 
linge/ noch immerhin bey Unseren Landes. Inwohnern Vorschub ge. 
funden haben/ und andurch die Unseren Lrsrio nicht nur / sondern 
auch dem kublico höchst, schädlige Desertion immerfort daure/ wor. 
durch männiglich/ ja der gemeine Manu selbst / so da / je mehr als 
«leiertiren/ destomehr von seinen Söhnen und Knechten zur ölilir 
hergeben/ und andurch bey seiner Arbeit entbehren muß/ am meisten 
leidet.

Zumalcn aber höchst, nöthig ist/ diesen Schädlichkeiten durch 
gemeßene Mittel Einhalt zu thun / und jenes / was bis claro aller 
Satz. und kublicirungen ungeachtet nicht erfolget /  dereinst zu de. 
würken.

Als seynd W ir / Unsere vorhinnige Verordnungen hiemik zu 
erneueren/ zu erklären/ und nachfolgendes von nun an allergerechtest 

. zu üatuiren bewogen worden; und zwar daß

krim ö: Wann jemand einen Kaiserlich. Könlglichen zu der 
Fahne schon würklich. geschwornen /  oder schon silentirten Kriegs, 
Mann /  welcher vor sich selbsten zu äelertiren nicht entschlossen wa. 
re / zum Ausreißen aufredete / und zugleich demselben mit Rath und 
Thar hierzu verhelfet-/ oder auch

Secunciö: Einen zum öekrrtiren schon schlüßig.gewesten zu M , 
nehmung fremder Krie-s.Ajenfte anstischete / und demselben die Gelegen
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heit darzu an die yand gebete/ er möge in diesen zweyen Fällen r»fpe- 
Äu des Flüchtigen ein Anverwandter seyn /  oder nicht; n

'rsrtiö: So fern jemand einem dem Flüchtling nachfetzende» 
öiilitsr-Lommsnäo gewaltsam sich widerfetzete/ oder auch/ wann er 
einen Lärmen machete/ und andurch einen A uf,lau f/ oder Zusam, 
men -Rottung des Volks verursachete/ oder sogar jemanden von dem 
Lommanclo beschädigte / in diesen dreyen Fällen solle der jenige / so 
dessen ordentlich überführet/ oder in LonkeMs seyn wurde/ jederzeit 
mit der Todtes. Straf beleget / und zwar eine Manns. Person mit 
dem Strang/ eine Weibs, Person aber mit dem Schwerd hingerich, 
tet werden; Wohingegen

(Lusrtö.' Wann ein Burger/ Wirtschafts,Beamter /  Bauer/ 
oder wer der immer seyn möge/ dem Ausreißer/ wie er aus dem er. 
sten velertions. Ort / das ist von dem Ort / wo er in QusrniLon, 
oder Husrtier liget / oder auch von dem Lanwnirungs.Ort/ oder 
wehrenden ölarckv deren rrouppen fortkommen könne / wohl wissend/ 
daß selbter in Unseren Kaiser!. Künigi. Diensten stehe/ mithin wtffent, 
lich/ geflissentlich-und, vorsätzlich mit Rath stnd That an die Hand 
gienge/ er möge von ihme das Gewehr/ öder die klonäur abgekauft/ 
oder abgetauschet haben/ oder nicht? Dann auch

HmntL: Die jenige/ welche/ ob zwar ausser dem ersten vä- 
lertions. Ort einen Ausreisser dem nacheilenden Militär-Lommanäc» 
ablaugneten/ selbsten verbergeten/ und ihme forthelfeten / nicht weni, 
ger jene/ welche zwar werkthättig zur Desertion nicht concurrirsten/ 
sondern pur allein dem Entwichenen am ersten Ort der Desertion z» 
seinen Fortkommen mit Rath den Vorschub gebeten / sie seyen Männ- 
oder Weiblichen Geschlechts auf ro. Jahr/ so eS aber ausser dem er. 
sten Ort geschehete/ auf 5. Jahr zu einer in Eisen und Banden zu 
verrichten habenden Inn . ländischen.Schanzen, Arbeit ebenfalls ohne 
Unterschied des Geschlechts conäsmniret/annebstder Unserem Kaisers.' 
Königl. Zrsrio andurch zugefügte Schaden / und zwar wegen eines 
Deserteurs von der Infanterie sowol / als auch der Lavalleris pr. 2 4 . fl^ 
Wann aber der Reuter samt dem Pferd entwichen/ pr. 4 0 . fl. von die, 
sem Rath-geber ( sofern er es im Vermögen hat) ersetzet / ehebevor 
aber derselbe zu Verrichtung der Schanz, Arbeit abgelieferetwird/ in 
dem O rt/ von wannen seine Abführung geschiehet / durch z. Läge/ 
auf einer Bühne/ mit an der Brust anhangenden / und das Derbre» 
chen samt der Straf mit grossen /  und wohbleslichen Buchstaben end 
haltenen Zettul / zu jedermanns Wahrnung/ und mehreren Eindruck/ 
auch Absthröckung von sothanen Verbrechen aus, und vorgestellet 
werden sollen.

, Jene Geist-und Weltliche Obrigkeiten hingegen/ wie
auch höheren Stands /  und adeliche Personen /  ungeachtet man sich 
gegen selbe dessen gar nicht versehen solte/ welch? sich diessalls verfäng.
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W  Macheten/ sollen für jeden Deserteur nebst oberwehnten Ersatz zu 
einer Straffe von ivoo. fl.^concl«mniret werden; Und wollen Wir 
Uns gegen die Weltliche Stands. Personen beschaffenen Dingen nach 
Noch weitere Andung /  ja sogar selbe mit ärrettir. auch allenfalls 
schärfferer Bestraffung ansehen zu mögen / Vorbehalten haben/ denen' 
Geistlichen hingegen bis/ und in so lang sie die Geld, Straf nicht er» 
legen/ wann es begüterte Geistliche/ oder Klöster seynd / sollen die 
Umporaljen geiperret / denen Unvermöglichen / und ^snäicsnten 
aber die Sammlung eingestellet / die dieses Verbrechens sich theilhaftig» 
wachende Pfarrere/ Capelläne/ oder sonstige Weltliche Priester aber/ 
nach ehebevoriger Ersetzung des Schadens mit einer Geld» Straf von 
150. fl. beleget werden/ und wird sich auch die Geistlichkeit um desto 
minder entschitten mögen / obgedachten Unserem Gesatz sich zu fügen/ 
nachdeme dermalen jene Deserteurs, so von denen Landes»Insassen/ 
und Jnwohueren gelieseret werden / mit der Todtes. Straf verscho, 
net bleiben. Endlichen

8eptimö: Diejenige Mann.ünd Weibs. Personen / welche 
zwar dem erkannten Deserteur keinen Aufenthalt gegeben / jedoch / 
obwolen sie ilme gar wöt erkennet/ und ohne Gefahr hätten anhalten 
können / desselben sich nicht bemächtiget/ E r  destselben des Orts» 
Vorsteheren nicht sobald möglich angezeiget haben / wegen derley un» 
zulässiger Oonnivenr, nebst Ersetzung des Schadens / im Fall Unser 
^Lrsrium nicht von jenen / so mit Rath und That/ oder auch mit 
Rath allejn sich hierinn vergangen / schon mäemnillret wäre / nach 
vorheriger Stellung auf de? Bühne/ aufdrey Jahr zu Verrichtung 
des Operis publici an eine Inn , ländische Vestung geschicket; So, 
fern aber

OÄavo: Jemand diese Unsere allergerechteste Verordnung 
zum Zweytenmal zu übertretten sich gelüsten lassen möchte/ gegen den» 
selben solle nebst Ersetzung des Schadens / das Opus publicum ohne 
Unterschied des Geschlechts / wie auch relpeKjve die oberwehnte Geld, 
S traf verdoppelt werden; Jene aber / so einen noch nicht sllenür. 
ten «ecrovten aufreden / oder forthelfen / sollen nach Verschiedenheit 
deren Umständen mehr oder minder psenL »rbitrsriL, und zwar eines 
Operis publici, die Geistlich. und  Weltliche Obrigkeiten aber / wie
auch die höheren Standes / und adeltche Personen mit der Helfte ob» 
gedachter Geld »Straf beleget werden. Ferners wollen W ir

Nonö: Aus besonderer Milde gestatten/ daß/ wann in Zu» 
kunft eines^Deserceurs. Bluts. Verwandte/ bis aus den dritten/die 
Verschwägerte aber bis auf den zweyten Orsclum inclusive Männ» 
und Weiblichen Geschlechts in dem §^° 4^ vor angeregten puren 
Hilfs.Leistun.gs» F a l l  §us den» ersten Delertions»Ort betretten wur» 
den / die Eltern oder Kinder auf zwey Jahr/ andere Befreundte hingegen
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auf 5. Jahr zu emer m Ersen und Bänden zu verrichten habendes 
Schanyen.Arbeit/ bey einem Vestungs. Bau/ im Land / oder Un
seren Deutschen Erb.Landen/ sötte aber die Hilfs. Leistung nicht vom 
ersten Delertions-Ort beschehen seyn/ resfteÄive auf r. und 2. Jahr 
verurtheilet werden mögen.

Annebst erklären W ir Uns gnädigst / baß die jenige Flücht, 
ling/ welche von ihren Anverwandten angegeben/ und der Behörde 
zugestellet wurden / künftighin pur allein / mit einer RegimentsStraf 
angesehen werden sollen; In  der gnädigsten Zuversicht / daß mehr, 
besagte Anverwandte viel lieber den Ausreißer zustellen / und ihn 
dieser leidentlichen Bestraffung zu übergeben /  als denselben in 
die Gefahr der ansonsten zu gewarten habenden wohl, verdienten To
des/ oder beschaffenen Dingen nach anderen schweren Leibes, Straf 
und sich selbsten in die gegen die Verheelere/ und Gehülfe ausgesetzte 
Straffen zu stürzen / von selbsten bedacht seyn werden.

Damit nun jedermann nicht allein von Forthelf-und Verhee
rung derer Deserteurs stäts mehrers abgeschröcket/ sondern auch zu de- 
rerselben Verfolg. Anhalt. Einbring, oder Angebung desto ausgebiger 
aufgemunteret werde / anbey von diesem Unserem festiglich / und von 
männiglich zu halten. kommenden Gesatz vollkommene Wissenschaft ha
ben möge / so ergehet Unser ernstlicher Befehl dahin / daß in denen 
Städten / und Märkt» Flecken dieses Patent ordentlich publiciret/ die 
kublicstion an denen gewöhnlichen Jahr, und Wochen. Markts. Lä
gen/ auch sonsten an Ort und Enden/ wo es männiglich am besten 
zur Wissenschaft kommen mag/ öfters widerholet/ annebst das Pa
tent an alle Stadt.Thöre/ und Rath , oder Gemein. Häuser sikgiret/ 
auch denen Klöstern und Pfarrern davon Lxempiarismitgetheilet/ nicht 
minder auf dem Land von denen Wirtschafts. Beamten bey denen wö
chentlichen Zusammenkünften/ oder so.genannten Amts Tägen/ wo selbe 
eingeführet / anderer Orten aber an jenen Lägen / wo sich das Volk 
versammlet/ und zwar ̂  wo nicht wöchentlich/ doch so oft möglich/ 
denen erscheinenden Unterthanen deutlich vorgelefen/ und ihnen sowol 
Mann«als Weibs.Personen / jung und alten/ hievon nicht allein 
rin verständlicher Begrifund Eindruck beygebracht / sondern auch ei- 
nen jeden Dorf. Richter und Schencker/ oder W irt ein Lxemplare zu 
dessen äKgirung zugestellet/ von selben an.und reipeLivö in ihren 
Häusern öffentlich Mgiret / mithin sie zu genauester Beobachtung 
dieser Unserer allergerechtesten Verordnung auf das Schärffcste Prge, 
wiesen / ihres Orths aber auch selbst der allergehorsamste Vollzug unun
terbrochen beförderet/ auch von denen ^»gittraten/ Herrschaften/ und 
Obrigkeiten/ auf die Deserteurs j^vigiiiret/ und selben sogleich nach- 
geeilet werden solle; Als widrigens die ^sgittracen / Herrschaften /  
und Obrigkeiten bey dessen Unterbleibung eine wol verdiente Straf zu 
besorgen hqhen werden. Wornach sich also jedermann -« achten /
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»nd für Schaden und Nachtheil zu hüten bat. Geben in Unsrer 
Kaiserlich - Königlichen Haupt - und Residenz. Stadt Wien den 
rssten Monats - Tag Februarii / im Ein - tausent Sieben - hundert 
Ein-und Fünfzigsten/ Unserer Reiche im Tilften Jahr.

Frid. Wilh. Graf v. HauM.

L̂ hoteck. ^6 ̂ 5an6atum Zaci-E OeLreo
XlujettatiZ proprium.

§a rl Holler von Doblhof.


